
 

2. Satzung zur Änderung der Satzung des Wasserzweckverbandes Peine über die Erhebung 
von Abgaben für die Wasserversorgung für das Gebiet der Mitgliedsgemeinden in  

Niedersachsen (Wasserabgabensatzung Niedersachsen) vom 04.11.2022 in der zurzeit gültigen 
Fassung der 1. Änderung vom 26.04.2023 

 
 

Artikel 1  
Änderung der Satzung 

 
Die Satzung des Wasserzweckverbandes Peine über die Erhebung von Abgaben für die Wasserver-
sorgung für das Gebiet der Mitgliedsgemeinden in Niedersachsen (Wasserabgabensatzung Nieder-
sachsen) vom 04.11.2022 (verkündet im elektronischen amtlichen Verkündungsblatt des Was-
serzweckverbandes Peine, siehe www.wvp-online.de/wzv) in der Fassung der 1. Änderung vom 
26.04.2023 wird wie folgt geändert: 
 
 

I. Änderung von § 15  
 

In dem Satz wird das Wort „Erstattungspflichten“ gestrichen und durch das Wort  
„Erstattungspflichtigen“ ersetzt. 

 
 

II. Änderung der Anlage: Gebühren- und Beitragssätze 
 

Ziffer 1 der Anlage wird wie folgt geändert: 
 

„1. Gebühren 

Gebiet der jeweiligen 
öffentlichen  
Einrichtung gemäß § 1 
Abs. 2 und Abs. 3 i. V. 
m. der Anlage der 
Wasserversorgungs-
satzung des WZV 
Peine für das Gebiet 
der  
Mitgliedsgemeinden in 
Niedersachsen 

Grundgebühr 

(in € pro Wasserhausanschluss und Jahr) 

Mengen- 
gebühr 

(in € pro m³ 
Wasser) 

 Nennweite des Wasserhausanschlusses  

 bis DN 50 über DN 50 
bis DN 80 

über DN 80 
bis DN 100 

über DN 100 
bis DN 150 

 

Solidargebiet 96,00 € 245,76 € 384,00 € 864,00 € 1,88 €/m³ 

Gemeinde Giesen 60,00 € 153,60 € 240,00 € 540,00 € 1,13 €/m³ 

Gemeinde Holle 108,00 € 276,48 € 432,00 € 972,00 € 1,90 €/m³  
“ 

 
 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft. 
 
 
 



 

Peine, 08.12.2023 
 
 

Wasserzweckverband Peine 

 
 

gez. Olaf Schröder 
Verbandsgeschäftsführer 

 
 
gez. Klaus Saemann 
Vorsitzender der Verbandsversammlung  

 

 


